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Beschreibung 

der aktuellen/geplanten Geschäftstätigkeiten

1.
Angaben zum/r Gesuchsteller/in

	Name, Vorname/Firma
	     

	
	     

	Adresse 
	     

	PLZ, Ort
	     


2.
Inhalt/Art der aktuellen/geplanten Geschäftstätigkeiten 

2.1
Welche der folgenden GwG-unterstellungspflichtigen Tätigkeiten üben Sie als Finanzintermediär aus bzw. beabsichtigen Sie, auszuüben (Mehrfachangaben sind möglich)? => Zur Beurteilung, ob eine Tätigkeit dem GwG untersteht und wie diese Tätigkeit zu benennen ist: s. FINMA-Rundschreiben 2011/1 Finanzintermediation nach GwG, einsehbar unter www.vqf.ch, Rubrik "SRO", Unterrubrik "Links". 

A. Kreditgeschäfte

	 FORMCHECKBOX 

	Geldkredite (Kontokorrentkredite, Wechselkredite, Hypothekarkredite, Lombardkredite, Darlehen, partiarische Darlehen, etc.) und/oder Konsumkredite

	 FORMCHECKBOX 

	Leasinggeschäfte (Finanzierungsleasing, nicht: "Operatingleasing")

	 FORMCHECKBOX 

	Handelsfinanzierungen (ausser Leasing)

	 FORMCHECKBOX 

	Andere, welche?
	     


B. Dienstleistungen im Zahlungsverkehr

B1:
Vornahme elektronischer Überweisungen
	 FORMCHECKBOX 

	Ausführung von Zahlungsaufträgen

	 FORMCHECKBOX 

	Ausführung von Lohnzahlungen für Rechnung Dritter

	 FORMCHECKBOX 

	Geld- und Wertübrtragungen ("Money Transfer", z.B. Tätigkeit für Western-Union , RIA, MoneyGram, usw.), d.h. Transfer von Vermögenswerten durch Entgegennahme von Bargeld, Checks oder sonstigen Zahlungsmitteln an einem Ort und Auszahlung der entsprechenden Vermögenswerte an einem anderen Ort ohne Verwendung eines Konto des Senders und des Empfängers. 

	 FORMCHECKBOX 

	Escrow Agent 

	 FORMCHECKBOX 

	Versicherungsvermittler/-makler mit weitergehenden Vollmachten

	 FORMCHECKBOX 

	Sonstiger Zahlungsverkehr in spezifischen Brachen: 
	     


B2:
Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln 

	 FORMCHECKBOX 

	Herausgabe (als sog. "Issuer") von qualifizierten Kredit- oder Debitkarten

	 FORMCHECKBOX 

	Herausgabe von qualifizierten Kundenkarten

	 FORMCHECKBOX 

	Herausgabe von elektronischem Geld ("e-money") 


C. Handelstätigkeiten 
	 FORMCHECKBOX 

	Geldwechselstube (Geldwechsel als Haupttätigkeit)

	 FORMCHECKBOX 

	Handel mit Banknoten und Münzen

	 FORMCHECKBOX 

	Physischer (oder über Edelmetallkonten erfolgender) Handel mit Bankedelmetallen (sowohl An- als auch Verkauf)

	 FORMCHECKBOX 

	Handel mit Rohwaren 

	 FORMCHECKBOX 

	Nichtgewerbsmässiger Kunden-Devisenhändler 
( Achtung: Bei gewerbsmässigem Kunden-Devisenhandel benötigen Sie eine Bewilligung der FINMA!

	 FORMCHECKBOX 

	Nicht gewerbsmässiger Effektenhandel (Kunden- oder Eigenhandel) im Sinne des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG) 
( Achtung: Bei gewerbsmässigem Effektenhandel benötigen Sie eine Bewilligung der FINMA!

	 FORMCHECKBOX 

	Andere, welche?
	     


D. Vermögensverwaltung und Anlageberatung 
	 FORMCHECKBOX 

	Bankexterner, unabhängiger Vermögensverwalter mit Vollmacht – gestützt auf ein privatrechtliches Auftragsverhältnis – zur Verwaltung von Konti von Kunden bei einer Bank (klassische Vermögensverwaltung) (Art. 2 Abs. 3 Bst. e GwG)

	 FORMCHECKBOX 

	Anlageberater mit Tätigung von einzelnen oder mehreren klar bestimmten Geldanlagen im Auftrag des Kunden gestützt auf eine Spezialvollmacht. (Art. 2 Abs. 3 Bst. f GwG)

	 FORMCHECKBOX 

	Devisen-Vermögensverwalter

	 FORMCHECKBOX 

	Investmentgesellschaft nach Art. 2 Abs. 3 KAG, welche an einer Börse kotiert ist oder ausschliesslich qualifizierte Anleger und Namenaktien hat, was jährlich durch eine anerkannte Revisionsstelle geprüft wird

	 FORMCHECKBOX 

	Verwaltung von Vermögen des Investmentclubs als Nicht-Mitglied des Investmentclubs im Auftrag des Investmentclubs

	 FORMCHECKBOX 

	Betriebssparkasse, wobei die von Arbeitnehmern/Pensionierten entgegen genommenen Gelder nicht ausschliesslich zur Finanzierung des Arbeitgebers, sondern auch zur Finanzierung Dritter dienen (Kreditgeschäfte), transferiert (Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr) oder verwaltet werden (Vermögensverwaltung)

	 FORMCHECKBOX 

	Vermögensverwaltung mit Beziehungen zu Trustees oder Protectoren

	 FORMCHECKBOX 

	Andere, welche?
	     


E. Treuhänderische Tätigkeiten
	 FORMCHECKBOX 

	Organtätigkeit bei Sitzgesellschaften (insbesondere auch: Organtätigkeit bei Mantelgesellschaften oder Fakturierungsgesellschaften oder bei nicht operativ tätigen Vereinen/Stiftungen/Genossenschaften)

	 FORMCHECKBOX 

	Gründung und Verkauf von Gesellschaften (sofern dabei die Möglichkeit besteht in den Zahlungsverkehr einzugreifen oder Effekten aufbewahrt werden)

	 FORMCHECKBOX 

	Tätigkeit als Trustee oder Protector eines Trusts

	 FORMCHECKBOX 

	Andere, welche?
	     


F. Weitere finanzintermediäre Tätigkeiten
	 FORMCHECKBOX 

	Aufbewahrung und Verwaltung von Effekten (Art. 2 Abs. 3 Bst. g GwG)

	 FORMCHECKBOX 

	Andere, welche?
	     


G. Die Gesuchstellerin übt keine finanzintermediäre Tätigkeiten aus
 FORMCHECKBOX 

Begründung für die Beantragung der Mitgliedschaft trotz fehlender finanzintermediärer Tätigkeit:

	     


2.2
Verfügen Sie über Bewilligungen der FINMA (nach GwG, KAG, BEHG, BankG, etc.)?

	Ja
 FORMCHECKBOX 

	Nein
 FORMCHECKBOX 


	Falls ja, über  welche?
	     

	     


2.3
Übt Ihr Betrieb ausschliesslich eine finanzintermediäre Tätigkeit im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG aus bzw. beabsichtigen Sie in weiteren Brachen tätig zu werden?
	Ja
 FORMCHECKBOX 

	Nein
 FORMCHECKBOX 



Falls "Nein" angekreuzt: In welcher/n Branche/nn sind Sie zusätzlich tätig bzw. beabsichtigen Sie, tätig zu werden (Mehrfachangaben sind möglich)?

 FORMCHECKBOX 

Anwälte/Notare 

 FORMCHECKBOX 

Andere Branchen; welche:
	     


2.4
Beschreiben Sie bitte detailliert Ihre (geplante) Geschäftstätigkeit, insbesondere die (geplante) GwG-unterstellungspflichtige Tätigkeit (Geschäftsmodell, Kundenstruktur, etc.):

	     

	     

	     

	     


3. 
Gründe für die Einreichung des Aufnahmegesuchs beim VQF 

3.1 Aus welchen Gründen beantragen Sie die Mitgliedschaft beim VQF?

	 FORMCHECKBOX 

	Neuaufnahme einer Tätigkeit als Finanzintermediär

	 FORMCHECKBOX 

	Wechsel von einer anderen SRO oder der FINMA zum VQF

	
Gründe des Wechsels:
	     


3.2
Falls bei Ziff. 3.1 "Wechsel" angekreuzt wurde: Der/Die Gesuchsteller/in ermächtigt hiermit die bisherige SRO bzw. die FINMA zur Auskunftserteilung an den VQF.

	     


4. 
Umfang der bisherigen Tätigkeit als Finanzintermediär gemäss Art. 2 Abs. 3 GwG in Verbindung mit Art. 1 ff. VBF (Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation; VBF)

4.1 
Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Felder an: 

4.1.1
 FORMCHECKBOX 

Der/Die Gesuchsteller/in hat bisher keine finanzintermediäre Tätigkeit nach Art. 2 Abs. 3 GwG (SR 955.0) vor Einreichung des Aufnahmegesuchs an den VQF ausgeübt und wird auch keine Tätigkeit als berufsmässiger Finanzintermediär (Art. 1 ff. VBF, SR 955.071) während der Bearbeitungszeit des Aufnahmegesuchs ausüben.

4.1.2
 FORMCHECKBOX 

Der/Die Gesuchsteller/in hat bisher finanzintermediäre Tätigkeiten im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG (SR 955.0) ausgeübt und dabei

 FORMCHECKBOX 

keine der Grenzen zur Berufsmässigkeit (Art. 7 ff. VBF, SR 955.071) überschritten; der/die Gesuchsteller/in wird auch keine Tätigkeit als berufsmässiger Finanzintermediär (Art. 7 ff. VBF, SR 955.071) während der Bearbeitungszeit des Aufnahmegesuchs ausüben;

 FORMCHECKBOX 

die Grenzen zur Berufsmässigkeit (Art. 7 ff. VBF, SR 955.071) seit dem       
(Datum) überschritten. 

	


4.2
Falls vorstehend 4.1.2 als zutreffend angekreuzt wurde: 

4.2.1
Der/Die Gesuchsteller/in bestätigt ausdrücklich, vom Inhalt von Art. 11 VBF Kenntnis genommen zu haben und die Bestimmungen in Art. 11 VBF während der Bearbeitungszeit des Aufnahmegesuchs einzuhalten. Art. 11 VBF lautet wie folgt:

"Art. 11
Wechsel zur berufsmässigen Finanzintermediation

1Wer von einer nichtberufsmässigen zu einer berufsmässigen Finanzintermediation nach dem 2. Abschnitt wechselt, muss:

a. die Sorgfaltspflichten nach dem 2. Kapitel GwG umgehend einhalten;

b. innerhalb von zwei Monaten einer Selbstregulierungsorganisation angeschlossen sein oder bei der FINMA ein Gesuch um Bewilligung für die Ausübung der Tätigkeit einreichen.

2Den Finanzintermediären nach Absatz 1 ist es untersagt, bis zum Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation oder bis zur Erteilung einer Bewilligung durch die FINMA:

a. neue unterstellungspflichtige Geschäftsbeziehungen aufzunehmen;

b. bei den bestehenden, unterstellungspflichtigen Geschäftsbeziehungen Handlungen vorzunehmen, die nicht zwingend zur Erhaltung der Vermögenswerte erforderlich sind."

4.2.2
Der/Die Gesuchsteller/in nimmt davon Kenntnis, dass der VQF bei einer Verletzung von Art. 11 Abs. 1 lit. b VBF verpflichtet ist, die FINMA darüber zu informieren (s. Rundschreiben 2008/17 der FINMA, Randziffern 7, 9 und 11).

4.3
Der/Die Gesuchsteller/in nimmt davon Kenntnis, dass wer die berufsmässige Finanzintermediation im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG i.V.m. der VBF betreibt, ohne über einen SRO-Anschluss oder eine Bewilligung der FINMA zu verfügen, illegal als Finanzintermediär tätig ist und gemäss Art. 44 und Art. 50 FINMAG bei vorsätzlicher Verletzung der Bewilligungspflicht gemäss GwG durch das Eidgenössische Finanzdepartement mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden kann. Bei fahrlässiger Verletzung der Bewilligungspflicht gemäss GwG kann eine Busse bis zu CHF 250'000.00 auferlegt werden. Gestützt auf Art. 20 GwG i.V.m. Art. 31 ff. und Art. 37 FINMAG kann die FINMA bei Verletzung des GwG und damit insbesondere auch bei illegaler Tätigkeit nach GwG die zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands notwendigen Massnahmen bis hin zur Liquidation oder Löschung des illegal tätigen Finanzintermediärs im Handelsregister anordnen.

4.4
Über wie viele GwG-relevante, bereits aufgenommene Kundenbeziehungen (Anzahl Vertragsparteien) verfügen Sie im Zeitpunkt der Einreichung des Aufnahmegesuchs?

	 FORMCHECKBOX 

keine
	 FORMCHECKBOX 

1 – 10
	 FORMCHECKBOX 

11 – 20
	 FORMCHECKBOX 

21 – 50
	 FORMCHECKBOX 

51 – 100

	 FORMCHECKBOX 

101 – 500
	 FORMCHECKBOX 

mehr als 


500
	
	
	


4.5
Wie viele GwG-relevante Kundenbeziehungen beabsichtigen Sie nach allfälliger Aufnahme in den VQF als SRO-Mitglied VQF Ihrer Einschätzung nach ungefähr zu betreuen (Zeitraum 1 Jahr)?

	 FORMCHECKBOX 

keine
	 FORMCHECKBOX 

1 – 10
	 FORMCHECKBOX 

11 – 50
	 FORMCHECKBOX 

51 – 100
	 FORMCHECKBOX 

101 – 500
	 FORMCHECKBOX 

mehr als 500


	Ort/Datum:
	
	Firmenstempel/rechtsgültige Unterschrift(en):
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